
ADAC und DLG 
Fahrsicherheitstraining  
Landwirtschaft
Für mehr Sicherheit bei landwirtschaftlichen Transportfahrten!

In Kooperation: 
Land- und forstwirtschaftliche 
Berufsgenossenschaft Hessen, 
Rheinland-Pfalz und Saarland



Das Fahren von landwirtschaftlichen Gespannen und Zugfahrzeugen birgt 
ein hohes Unfallpotenzial. Gefahren richtig einschätzen und Grenzsituationen 
sicher bewältigen, das ist das Ziel des neuen ADAC DLG Fahrsicherheitstrai-
ning Landwirtschaft in Kooperation mit der landwirtschaftlichen Berufs-
genossenschaft. Ob Fahrzeugbeherrschung im Grenzbereich, Ladungssi-
cherung oder der persönliche Gesundheitsschutz – sammeln Sie wertvolle 
Trainingserfahrungen und Wissen für Ihre tägliche Fahrpraxis.

Sechs Traktoren von 100 bis 280 PS, verschiedene Anbaugeräte und 
Anhänger sowie wechselnde Beladungszustände bieten für jeden Profi und 
Praktiker die richtige Trainingsgrundlage. Zudem ermöglicht modernste 
Technik im ADAC Fahrsicherheitszentrum Rhein-Main die Simulation von 
unterschiedlichsten Fahrsituationen und Fahrbahnbelägen.

Erleben Sie einen einzigartigen Trainingstag und trainieren Sie mit 
Fahrspaß für Ihre Sicherheit!

Gefahrensituationen richtig einschätzen –  
Technik sicher beherrschen!

Informationen und Buchung: 
ADAC Hessen-Thüringen e.V. 
Fahrsicherheitszentrum Rhein-Main 
Gründautalring 1, 63584 Gründau

Telefon	(0 60 58) 91 89 18 
Telefax	(0 60 58) 91 89 89

sht@hth.adac.de 
www.fsz-rhein-main.de

Mit freundlicher Unterstützung vonPartner für Sicherheit in der Landwirtschaft:

Förderungen nutzen! 
Die land- und forstwirtschaftliche Berufsgenos-
senschaft Hessen, Rheinland-Pfalz u. Saarland 
fördert ein Fahrsicherheitstraining für deren Ver-
sicherte mit € 50,- (bis Alter 23: 50 %-Zuschuss 
auf Teilnahmegebühr). Förderungen in anderen 
Bundesländern bitte bei der regionalen Berufsge-
nossenschaft erfragen. Weiterhin informieren Sie 
sich bei Ihrer Schlepper-Haftpflichtversicherung 
über Rabatte. Die GHV Darmstadt z.B. bietet auf 
bis zu drei dort versicherte Schlepper eines Ver-
sicherungsnehmers fünf Jahre einen Nachlass 
von 20 % auf den Versicherungsbeitrag.


